
   

Funkrufnamen (nichtpolizeiliche BOS) – Sachsen 
 

Allgemeines 
 

Zusammensetzung der Funkrufnamen 
 

Teilkennzahlen im 4m-Band: 
 
1. TKZ: Fachdienst und Standort 
2. TKZ: Art der Funkstelle 
3. TKZ: Anzahl 
 
In  Sachsen werden die 1., 2. , 3. TKZ durch einen Schrägstrich („/“) getrennt. 
z.B. 11/44/1 
 

Funktionsbezogene Kennung von Fahrzeugen 
 
"FLORIAN" zeigt, dass es sich um ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr handelt. An zweiter 
Stelle steht immer der Name der Feuerwehr. Die nach den Namen folgenden Kennzahlen 
bezeichnen den Fachdienst und Standort  sowie die Art des Fahrzeuges nach folgender 
Systematik 
00 - 09 funktionsbezogene Kennzahlen von Führungskräften 
10 - 19 Führungs- und Versorgungseinheiten 
20 - 29 Tank- und Pulverlöschfahrzeuge 
20 - 39 Hubrettungsfahrzeuge 
40 - 49 Löschgruppen- und Tragkraftspritzenfahrzeuge 
50 - 59 Rüst- und Gerätewagen 
60 - 69 Schlauchwagen und Wechselladerfahrzeuge 
70 - 79 Sonstige Fahrzeuge 
80 - 89 Rettungsdienstfahrzeuge 
90 - 99 ABC-Gefahrenabwehr 
 Die letzte Zahl dient der Unterscheidung von mehreren Fahrzeugen gleichen Typs der 
Benutzerkategorie. Sie kann ein- oder zweistellig sein. Die dritte, einstellige Teilkennzahl 
dient der laufenden Nummerierung (1-n) der Fahrzeuge zur Unterscheidung mehrerer 
Fahrzeuge gleicher Gruppe und gleichen Typs. Die Ziffer „1" für das erste Fahrzeug ist 
auch dann anzufügen, wenn nur ein Fahrzeug dieses Typs vorhanden ist, um spätere 
Rufnamenänderungen bei Beschaffung oder Zuweisung weiterer Fahrzeuge zu vermeiden. 
Die dritte zweistellige Teilkennzahl (11-n) ist nur für Handsprechfunkanlagen zu 
verwenden. 
 
 

Funktionsbezogene Kennung von Führungskräften 
 
Führungskräfte können sich funktionsbezogener Kennungen, unabhängig von den 
verwendeten Funkanlagen, bedienen. Funktionsbezogene Kennungen werden durch die 
Betriebsleitung, vorrangig durch die nachgeordneten Betriebsleitungen im Sinne der 



   

PDV/DV 810, vergeben. Die Vergabe kann einsatzbezogen oder auf Dauer erfolgen. Sie 
bedürfen keiner Genehmigung durch das Sächsische Staatsministerium des Innern. Sie sind 
keine Rufnamen im Sinne dieser Richtlinie. 
Die Kennung setzt sich zusammen aus dem 

Kennwort der jeweiligen Behörde oder Organisation, der Orts-/Bereichsbezeichnung  des 
Einsatzgebietes und einer Kennzahl. 

 
Die Kennzahl unterscheidet sich von der des Rufnamens einer Funkanlage.  
Beispiele: 
„Kater Sachsen 1"  Leiter der obersten Katastrophenschutzbehörde 
 
 „Kater Sachsen 1/1"  Mitarbeiter des Leiters der obersten 
Katastrophenschutzbehörde 
„Florian Landkreis Zwickau 1" Kreisbrandmeister des Landkreises Zwickau 
„Florian Plauen 1"  Wehrleiter der Feuerwehr Plauen   
 
Handsprechfunkgeräte 

Fahrzeugbezogene Kennung 

Die Rufnamen für sämtliche Handsprechfunkgeräte setzen sich aus dem Kennwort, der 
Orts-/Bereichsbezeichnung und der Kennzahl zusammen. 
Bei der Festlegung der Rufnamen werden die Handsprechfunkgeräte in der Regel 
Fahrzeugen zugeordnet. Sie erhalten das Kennwort, den Namen und die Kennzahl des 
zugeordneten Fahrzeuges.  
Die dritte (einstellige) Teilkennzahl des zugeordneten Fahrzeuges bildet unabhängig vom 
Wellenbereich die 1. Ziffer der neuen zweistelligen dritten Teilkennzahl für das 
Handsprechfunkgerät. Entsprechend der Anzahl der für das Fahrzeug vorgesehenen 
Handsprechfunkgeräte wird die zweite Ziffer der dritten Teilkennzahl für die 
Handsprechfunkgeräte mit 1 beginnend fortlaufend nummeriert. Ob das zugeordnete 
Fahrzeug mit einer beweglichen Funkanlage ausgestattet ist, ist dabei ohne Bedeutung. 
Beispiele: 
„Florian Aue 11/21/2"                   (4-m-Wellenbereich, bewegliche 
Funkanlage) 
1. TLF 16 der FF Aue 
„Florentine Pirna 1/21/21"   (2-m-Wellenbereich, Handsprechfunkgerät) 
1. Handfunksprechgerät des 2. TLF 16 der FF Pirna 
 
„Florentine Reichenbach 11/21/22"   (2-m-Wellenbereich, 

Handsprechfunkgerät) 
2. Handfunksprechgerät des 2. TLF 16 der FF Reichenbach 
 
„Kater Zwickau Land 91/77/21"   (4-m-Wellenbereich, Handsprechfunkgerät) 
1. Handsprechfunkgerät des 2. Tankwagens der Katastrophenschutzbehörde des Kreises 
Zwickau 
 



   

Funktionsbezogene Kennung 

Für Handsprechfunkgeräte des 2-m-Wellenbereichs können durch die nachgeordnete 
Betriebsleitung oder die Einsatzleitung funktionsbezogene Kennungen vergeben werden. 
Die Vergabe erfolgt einsatzbezogen. Funktionsbezogene Kennungen bedürfen keiner 
Genehmigung durch das Sächsische Staatsministerium des Innern. 
Sie sind keine Rufnamen im Sinne der Richtlinie des Ministeriums. 
Die funktionsbezogene Kennung setzt sich aus dem Kennwort, der Orts- und der Funktion 
zusammen. 
 
 
 

Funktions-Kennzahlenplan (2. TKZ), Feuerwehr 
 

Kennzahl Kategorie 

1 Oberste Führungskräfte von Behörden  

(z.B.: Staatsminister des Innern, Regierungspräsident, Landrat, 
Oberbürgermeister und Organisationen) 

1/1 ... 1/9 den Führungskräften unter Kennzahl „1" zugeordnete Mitarbeiter 
2 Stellvertretende Leiter 
3 Einsatzleiter 
4 Einsatzleiter 
5 Einsatzleiter 
6 Frei verfügbar 
7 Ausbildungs-/Übungsleiter 
8 Sprechfunkausbilder 
9 FM-Sachbearbeiter 

2/1 ... 2/9 
bis 

9/1 ... 9/9 
Den Führungskräften unter Kennzahl „2" bis „9" zugeordnete 

Mitarbeiter 

 
 

 
Fahrzeug-Kennzahlenplan (2. TKZ), Feuerwehr 

 

Führungs- und Versorgungseinheiten  

Kennziffer Textlicher Begriff Abkürzung 

11  Einsatzleitwagen  ELW 1 

12  Einsatzleitwagen  ELW 2 

13  Einsatzleitwagen  EWL 3 

14  Einsatzleitwagen  ungenormt 



   

16  Allgemeine mobile Funkstelle  AMF 

17  Handsprechfunkgerät  HFG 

18  Kombinationskraftwagen  Kombi 

19  Mannschaftstransportwagen  MTW 

   

Tank- und Pulverlöschfahrzeuge  

Kennziffer Textlicher Begriff Abkürzung 

21  Tanklöschfahrzeug  TLF 16 (16/24-TR) 

23  Tanklöschfahrzeug  TLF 16/25 

24  Tanklöschfahrzeug  TLF 24/50 

26  Tanklöschfahrzeug Wald  TLF-W 

28  Schaummittelträger  SMT 

Hubrettungsfahrzeuge  

Kennziffer Textlicher Begriff Abkürzung 

30  Drehleiter  DL/DLK 12/9 

32  Drehleiter  DL/DLK 18/12 

33 Drehleiter DL/DLK 23/12 

34  Drehleiter DL/DLK >= 37m 

35  Gelenkmast GM 

36  Teleskopmast TM 

   

Löschgruppen- und Tragkraftspritzenfahrzeuge  

Kennziffer Textlicher Begriff Abkürzung 

41  Kleinlöschfahrzeuge  KLF 



   

42  Löschgruppenfahrzeug  LF 8/6 

43  Löschgruppenfahrzeug  LF 8-TS 

44  Löschgruppenfahrzeug  LF 16/12 

45  Löschgruppenfahrzeug  LF 16-TS 

46  Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser  TSF-W 

47  Tragkraftspritzenfahrzeug  TSF 

48  Vorauslöschfahrzeug  VLF 

   

Rüst- und Gerätewagen  

Kennziffer Textlicher Begriff Abkürzung 

50  Vorausrüstwagen VRW 

51  Rüstwagen  RW 1 

52  Rüstwagen  RW 2 

53  Rüstwagen ungenormt  HRW 

54  Gerätewagen Gefahrgut  GW-G 

55  Gerätewagen Öl  GW-Öl 

56  Gerätewagen Atemschutz  GW-Atemschutz 



   

57  Gerätewagen Strahlenschutz  GW-Strahlenschutz 

58  Gerätewagen Wasserrettung  GW-Wasserrettung 

   

Schlauchwagen und Wechselladerfahrzeuge  

Kennziffer Textlicher Begriff Abkürzung 

61  Schlauchwagen  SW 1000  

62  Schlauchwagen  SW 2000  

63  Schlauchwagen  SW 2000-TR  

64  Schlauchtransportwagen  STW  

65  Wechselladerfahrzeug  WLF  

 Sonstige Fahrzeuge  

Kennziffer Textlicher Begriff Abkürzung 

71  Kranfahrzeug     

74  Lastkraftwagen     

75  Gerätewagen Licht  GW-Licht 

76  Krad   

78  Löschboot   



   

79  Mehrzweckboot   

Rettungsdienstfahrzeuge 

Kennziffer Textlicher Begriff Abkürzung 

81  Notarztwagen  NAW 

82  Notarzt-Einsatzfahrzeug  NEF 

83  Rettungswagen  RTW 

85  Krankentransportwagen  KTW 

   

ABC-Gefahrenabwehr  

Kennziffer Textlicher Begriff Abkürzung 

91  Erkundungskraftwagen-ABC  ErkKW  

92 Dekontaminationslastkraftwagen-Gelände (Geräte) Dekon-LKW (G) 

93 Dekontaminationslastkraftwagen-Personen Dekon-LKW (P) 

94 Strahlenschutz-Messfahrzeug  

 
 
Literaturhinweise: 

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Funkrufnamen im nichtpolizeilichen 
Funkbetrieb der BOS im Freistaat Sachsen vom 2. Sept. 1998. 


